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§ 347 BVergG 2018 Nichtigerklarung
von Entscheidungen des

Auftraggebers

BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.06.2019

1. (1)Das Bundesverwaltungsgericht hat eine im Zuge eines Vergabeverfahrens ergangene gesondert anfechtbare
Entscheidung eines Auftraggebers mit Erkenntnis fur nichtig zu erklaren, wenn
1. 1.sie oder eine ihr vorangegangene nicht gesondert anfechtbare Entscheidung im Rahmen der geltend
gemachten Beschwerdepunkte rechtswidrig ist und
2. 2.die Rechtswidrigkeit fir den Ausgang des Vergabeverfahrens von wesentlichem Einfluss ist.

2. (2)Als Nichtigerklarung rechtswidriger Entscheidungen kommt insbesondere auch die Streichung von fur
Unternehmer diskriminierenden Anforderungen hinsichtlich technischer Leistungsmerkmale sowie hinsichtlich
der wirtschaftlichen oder finanziellen Leistungsfahigkeit in der Ausschreibung in Betracht.

3. (3)Erklart das Bundesverwaltungsgericht eine gesondert anfechtbare Entscheidung fur nichtig, ist der
Auftraggeber verpflichtet, in dem betreffenden Vergabeverfahren mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln
unverzuglich den der Rechtsanschauung des Bundesverwaltungsgerichtes entsprechenden Rechtszustand
herzustellen.

In Kraft seit 21.08.2018 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 347 BVergG 2018 Nichtigerklärung von Entscheidungen des Auftraggebers
	BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018


